17.1. Betriebsarzt und Impfungen

1. Betriebsarzt

Mit dem Arbeitssicherheitsgesetz von 1973 sind die Betriebe gehalten, Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte zu bestellen.

	verantwortlich
	· Die Verantwortung für den Arbeitsschutz liegt beim Arbeitgeber.

· Der Arbeitgeber überwacht die Erfüllung der Aufgaben des Betriebsarztes.

· Der Arbeitgeber unterstützt den Betriebsarzt aktiv und stellt die technischen, personellen und organisatorischen Vorraussetzungen, die der Betriebsarzt für seine Arbeit braucht.

	Stellung und Pflichten des Betriebsarztes
	· Der Betriebsarzt hat eine beratende Funktion.

· Der Betriebsarzt hat eine Stabsfunktion.

· Der Betriebsarzt ist verantwortlich für die Richtigkeit dessen, was er sagt und tut.

· Der Betriebsarzt ist zur Zusammenarbeit verpflichtet (Sicherheitsfachkraft, Arbeitnehmervertretung).

· Der Betriebsarzt muss sein Handeln im Betrieb langfristig auslegen.

	Aufgaben des Betriebarztes
	· Die direkte Beratung des Arbeitgebers :

· Bei der betrieblichen Einrichtung, bei arbeitsmedizinischen Fragen, bei Fragen der Organisation der Ersten Hilfe, bei Fragen der Rehabilitation von Beschäftigten, bei Fragen des Aufspürens arbeitsbedingter Erkrankungen...

· Die direkte Beratung des Arbeitnehmers :

· Durch arbeitsmedizinische Beratung, durch ärztliche Untersuchung...

· Arbeitsplatzuntersuchung :

· Durch Begehungen, Arbeitsplatzbewertung, Mitarbeit bei Gefährdungsanalysen...

· Information und Beratung der Arbeitnehmer bei Begehungen, durch Weiterbildungen, durch die Mitwirkung an Qualitätszirkeln...


( Die Aufgaben des Betriebsarztes und der Sicherheitsfachkraft sind im Gesetz fast

     wörtlich übereinstimmend formuliert. Statt der ärztlichen Untersuchungen sind es bei

     der Sicherheitsfachkraft allerdings die sicherheitstechnischen Überprüfungen von

     Maschinen und Geräten. Wichtig ist die im Gesetz festgelegte enge Zusammenarbeit

     von beiden.

2. Impfungen

Zum Eigen- und Bewohnerschutz sollten alle Mitarbeiter einen aktuellen Impfschutz für Tetanus, Polio, Diphtherie, Influenza und Hepatitis A besitzen.

Die Hepatitis-B-Schutzimpfung gemäß Unfallverhütungsvorschrift VBG 103 – Gesundheitsdienst § 4, der Biostoffverordnung § 15 und dem Merkblatt M 613 „Aktive Immunisierung gegen Hepatitis B“ wird allen Mitarbeitern in Alten- und Pflegeheimen dringend empfohlen.
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